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Überwachungsmassnahmen 

Geheime Überwachungsmassnahmen im Strafprozess 
Gesetzliche Grundlage 
§  seit 1.1.2011: StPO 269-298 
§  = 5. Titel: Zwangsmassnahmen; 8. Kapitel: geh. Überwachung  
Bemerkungen 
§  Implementierung von BÜPF und BVE 
§  keine Präventionsüberwachung gestützt auf StPO 
§  keine Legaldefinition der Überwachung 
Definitionsvorschlag 
§  Geheime Beobachtung von laufenden Ereignissen 
§  Ausnahme: Rückwirkende Randdatenerhebung: StPO 273 
Überwachung und IT 
§  IT-Einsatz zur Durchführung grundlegend 
§  «Überwachungsfreundlichkeit» der IT-Welt 
§  örtliche Anknüpfung in IT-Welt oft unklar 
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Überwachungsmassnahmen 

Post- und Fernmeldeverkehr 
Gesetzliche Grundlage 
§  bis 31.12.2010: BÜPF 3-10 
§  seit 1.1.2011: StPO 269-279 
Voraussetzungen Inhaltsüberwachung 
§  dringender Verdacht: StPO 269 I a 
§  Straftatenkatalog: StPO 269 II 
§  konkrete Schwere: StPO 269 I b  
§  Subsidiarität: StPO 269 I c 
§  Genehmigung ZMG: StPO 272 
Erleichterung bei Randdatenüberwachung: StPO 273 
§  kein Katalog, sondern alle Verbrechen und Vergehen 
Zufallsfunde: StPO 278 (i.V.m. StPO 277) 
§  Verwendbar nur für Katalogtaten mit Genehmigung ZMG 
§  Unverwertbar oder «nur» ungültig (StPO 141 I oder II)? 
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Überwachungsmassnahmen 

Technische Überwachungsgeräte 
Gesetzliche Grundlage 
§  bis 31.12.2010: kantonal 
§  seit 1.1.2011: StPO 280 f. 
Zweck: StPO 280 
§  nicht öffentliche Gespräche, 

Vorgänge und Standorte 
Voraussetzungen: StPO 281 
§  wie Fernmeldeüberwachung 
§  nur gegen Beschuldigte 
§  nicht gegen Gefangene 
Staatstrojaner/GovWare? 
§  umstritten 
§  keine Grundlage für 

Durchsuchung im StPO 280 
§  mehr können als dürfen: m.E. kein Gegenargument 
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Überwachungsmassnahmen 

Observation 
Gesetzliche Grundlage 
§  bis 31.12.2010: kantonal 
§  seit 1.1.2011: StPO 282 f. 
Zweck 
§  PASSIVES verdecktes 

Beobachten an allgemein 
zugänglichen Orten 

§  Internet, z.B. offener 
Chatroom = allgemein 
zugänglicher Ort 

Voraussetzungen 
§  viel weniger Hürden: alle 

Verbrechen und Vergehen, 
keine konkrete Schwere, 
1 Monat Polizeikompetenz 
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Überwachungsmassnahmen 

Banküberwachung 
Gesetzliche Grundlage 
§  bis 31.12.2010: kantonal 

(soweit geregelt) 
§  seit 1.1.2011: StPO 284 f. 
Zweck 
§  Beziehung zwischen einer  

beschuldigten Person und 
einer Bank 

Voraussetzungen: StPO 281 
§  (hinreichender Verdacht auf) 

Verbrechen oder Vergehen 
§  nur gegen Beschuldigte 
§  Genehmigung ZMG 
§  Abgrenzung zur Edition (StPO 265) 

mit Mitteilungsverbot? 
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Überwachungsmassnahmen 

Verdeckte Ermittlung 
Gesetzliche Grundlage 
§  bis 31.12.2010: BVE 
§  seit 1.1.2011: StPO 286-298 
Voraussetzungen: StPO 286 
§  Hinreichender (aber nicht 

unbedingt dringender) 
Tatverdacht 

§  Katalogtat  
§  konkrete Schwere 
§  Subsidiarität 
§  Genehmigung ZMG: StPO 289 
Zufallsfunde: StPO 296 
§  Verwertbarkeit beschränkt (wie bei 

Fernmeldeüberwachung) 
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Was ist verdeckte Ermittlung? 

GEWISS das Annehmen einer 
Legende: StPO 288 
§  Die Staatsanwaltschaft KANN die 

V-Person mit einer Legende 
ausstatten, die ihr eine Identität 
verleiht, die von ihrer wahren 
Identität abweicht. 

aber auch ohne eigentliche Legende  
§  das auf eine gewisse Dauer und 

Beziehungsintensität 
ausgerichtete Eindringen in ein 
mutmasslich kriminelles  
Umfeld unter Verdeckung der 
Zugehörigkeit zu den 
Strafverfolgungsbehörden. 
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Lightversion: Verdeckte Fahndung 

Verdeckte Fahndung ≠ Verdeckte Ermittlung 
§  lange Zeit praktizierte Abgrenzung ohne gesetzliche 

Grundlage, weitgehende Gleichstellung von verdeckter 
Fahndung mit Observation 

§  punktuelle täuschende Kontakte in weitgehend anonymem 
Umfeld (z.B. Probenkäufe von Drogen; Integrierung in eine 
Gruppe von Randalierern; Registrierung in einer Web-
Community unter falschen Personalien) 

BGE 134 IV 266 «Manuela 13» 
§  untauglicher Versuch einer sexuellen Handlung mit einem 

Kind: hinter dem Chatname «Manuela_13» war ein Polizist 
§  Absage an die Figur der verdeckten Fahndung: «[J]edes 

Anknüpfen von Kontakten mit einer verdächtigen Person 
zu Ermittlungszwecken durch einen nicht als solchen 
erkennbaren Polizeiangehörigen [ist] ungeachtet des 
Täuschungsaufwandes und der Eingriffsintensität als 
verdeckte Ermittlung […] zu qualifizieren.» 
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Parlamentarische Initiative 

08.458 N: Parlamentarische Initiative. 
Präzisierung des Anwendungsbereichs der Bestimmungen 
über die verdeckte Ermittlung 
______________________________________________________ 
BERICHT DER KOMMISSION FÜR RECHTSFRAGEN 
VOM 12. MAI 2011 
 
§  gesetzliche Abgrenzung der verdeckten Fahndung von der 

verdeckten Ermittlung 
§  gesetzliche Grundlage für weitgehende Gleichbehandlung 

von verdeckter Fahndung und Observation 
Problem zur Diskussion 
§  gemäss der parlamentarischen Initiative ist ein Tatverdacht 

Voraussetzung für die verdeckte Fahndung 
§  Der Fahnder muss als «Manuela 13» Kontakte aufbauen, 

bevor ein Tatverdacht besteht; ein solcher ergibt sich erst 
aufgrund des Verlaufs des Chats. 
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Das Grundrechtsproblem 

§  Alle Zwangsmassnahmen: stets Eingriff in Grundrechte 
§  Überwachung: Wegen Heimlichkeit unheimlich! 
è Höhere Anforderung an Grundlagen gemäss BV 36 
§  Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage 
§  Sinnvolle Konkretisierung der Verhältnismässigkeit 

§  konkrete Schwere 
§  Subsidiarität 

KRITIK: Unzweckmässige Lösungsansätze 
§  Straftatenkatalog: Verzettelung der Rechtordnung 
§  Zufallsfunde: Sanktion am falschen Ort 
GEGENVORSCHLAG: Verdachtsforschung (Hypopsiologie) 
§  Erarbeitung von Legaldefinitionen 
§  Empirische Erforschung von Verdachtssituationen 
§  konkrete Ermächtigungsnormen bei Versagen der 

Legaldefinitionen 


